
Kundtnachung

über  die  Aussct»gaeibung  der  Wahl  des  Jagdausschusses

Die  Wahl  des  Jagdausschusses  für  das  Genossenschaftsjagdgebiet

TeiJe  der  Katastralgememde(n)

.. 20..2.V.. ausge-

schrieben.

In  den  Jagdausschuss  sind  .....:73.. Mitglieder  und  ......l..  Ersatzmitglieder  zu wählen.

Wahlvorschläge  für  die  Jagdausschusswahl  sind  spätestens  am  eänundzwanzigsten  Tag

nach  derVerlautbarung  derWahlkundmachungy  das  ist  bis  zum..Y:..ffi-!'...?r.....20.Rk

12  Uhr  bei  dem  unterzeichnejen  Bürgermeister  schriftlich  einzubringen.  Verspätet  eNnge-

brachte  Wahlvorschläge  bleiben  unberücksichtigt.  Jeder  Wahfüorschlag  muss  die  im  § 6

Abs.  2 der  NÖ  Jagdausschuß-Wahlordnung,  LGBI.  650'1,  aufgezählten  Angaben  enthalten,

Die  für  die  Wahl  des  Jagdausschusses  zugelassenen  Wahlvorschläge  werden  während  der

3traße,  Hausnummer)  .........:..'.....................................  zur  EinsNcht  für  die  Wahlberechtigten

aufgelegt  weröen.

Der  Wähler  kann  eine  Stimme  gültig  nur  für  einen  der  zugelassenen  Wamvorschläge  abge-

ben,  und  zwar  durch  Angabe  der  Bezeichnung  öer  wahlwerbenden  Wählergruppe  oöer  durch

Angabe  eines  oder  mehrerer  Wahlwerber  des  gleichen  Wahavorschlages.
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